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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.05.1999

Norm

GmbHG §4

Rechtssatz

Der Gesellschaftsvertrag einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist von der gesetzlichen Konzeption her nicht

darauf angelegt, zeitabhängige und potentiell auch mit Nichtgesellschaftern abschließbare Verträge, die überdies

teilweise schuldrechtliche Regelungen enthalten, in ihren Einzelheiten aufzunehmen. Hier:

Ergebnisabführungsvertrag.
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